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Gesetzentwurf Landesregierung Beschlussempfehlung Ausschuss für Landesentwicklung und 
Verkehr 

  
  

Gesetz zur Änderung der Bauordnung des  
Landes Sachsen-Anhalt. 

Zweites Gesetz zur Änderung der Bauordnung des  
Landes Sachsen-Anhalt. 

  
§ 1 § 1 

  
Die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (GVBl. LSA. S. 440), 
zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 17. Juni 
2014 (GVBl. LSA S. 288, 341), wird wie folgt geändert: 

Die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. September 2013 (GVBl. LSA. S. 440), 
___ geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 17. Juni 2014 
(GVBl. LSA S. 288, 341), wird wie folgt geändert: 

  
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
  

a) Nach der Angabe zu § 16 wird folgende Angabe eingefügt: a) unverändert 
  

„§ 16a Bauarten“.  
  

b) In der Angabe zu Teil 3 Abschnitt 3 wird das Wort „, Bau-
arten“ gestrichen. 

b) unverändert 

  
c) Nach der Angabe zu Teil 3 Abschnitt 3 werden folgende 

Angaben eingefügt: 
c) Nach der Angabe zu Teil 3 Abschnitt 3 werden folgende 

Angaben eingefügt: 
  

„§ 16b Allgemeine Anforderungen für die Verwendung von 
Bauprodukten 

„§ 16b Allgemeine Anforderungen an die Verwendung von 
Bauprodukten 

  
§ 16c Anforderungen für die Verwendung von CE-gekenn-
zeichneten Bauprodukten“. 

§ 16c Anforderungen an die Verwendung von CE-gekenn-
zeichneten Bauprodukten“. 
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d) Die Angabe zu § 17 erhält folgende Fassung: d) unverändert 
  

„§ 17 Verwendbarkeitsnachweise“.  
  

e) Die Angaben zu den §§ 21 bis 25 erhalten folgende Fas-
sung: 

e) unverändert 

  
„§ 21 Übereinstimmungsbestätigung  
  
§ 22 Übereinstimmungserklärung des Herstellers  
  
§ 23 Zertifizierung  
  
§ 24 Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen  
  
§ 25 Besondere Sachkunde- und Sorgfaltsanforderungen“.  

  
f) Nach der Angabe zu § 85 wird folgende Angabe eingefügt: f) unverändert 

  
„§ 85a Technische Baubestimmungen“.  

  
2. § 2 Abs. 10 erhält folgende Fassung: 2. § 2 Abs. 10 erhält folgende Fassung: 
  

„(10) Bauprodukte sind „(10) Bauprodukte sind 
  

1. Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen sowie Bau-
sätze gemäß Artikel 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die 
Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der 
Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 9. März 2011 (ABl. 
L 88 vom 4.4.2011, S. 5, L 103 vom 12. April 2013, S. 10), 
zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung (EU) 

1. Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen sowie Bau-
sätze gemäß Artikel 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Be-
dingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur 
Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates ____ 
(ABl. L 88 vom 4.4.2011, S. 5, L 103 vom 12.4.2013, 
S. 10), zuletzt geändert durch die Delegierte Verordnung 
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Nr. 574/2014 (ABl. L vom 28. Mai 2014, S. 41), die herge-
stellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut 
zu werden, 

(EU) Nr. 574/2014 (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 41), die 
hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen ein-
gebaut zu werden, 

  
2. aus Produkten, Baustoffen, Bauteilen sowie Bausätzen 

gemäß Artikel 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem 
Erdboden verbunden zu werden. 

2. aus Produkten, Baustoffen, Bauteilen sowie Bausätzen 
gemäß Artikel 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem 
Erdboden verbunden zu werden, 

  
und deren Verwendung sich auf die Anforderungen nach § 3 
Satz 1 auswirken kann.“ 

und deren Verwendung sich auf die Anforderungen nach § 3 
Satz 1 auswirken kann.“ 

  
3. § 3 wird wie folgt geändert: 3. § 3 wird wie folgt geändert: 
  

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. a) unverändert 
  
 b) Der bisherige Wortlaut wird wie folgt geändert: 
  
 aa) Der Punkt wird durch ein Semikolon ersetzt. 
  
b) In Satz 1 wird folgender Halbsatz 2 angefügt: bb) Es wird folgender Halbsatz 2 angefügt: 

  
„; dabei sind die Grundanforderungen an Bauwerke ge-
mäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu be-
rücksichtigen“. 

„_ dabei sind die Grundanforderungen an Bauwerke 
gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 
zu berücksichtigen.“_ 

  
c) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: c) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

  
„Dies gilt auch für die Beseitigung von Anlagen und bei 
der Änderung ihrer Nutzung.“ 

„Dies gilt auch für die Beseitigung von Anlagen und bei 
der Änderung ihrer Nutzung.“ 

  
d) Die Absätze 2 bis 5 werden aufgehoben. d) unverändert 
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4. In § 12 Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort „Jede“ das Wort 

„bauliche“ eingefügt. 
4. unverändert 

  
5. Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt: 5. Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt: 
  

„§ 16a „§ 16a 
Bauarten Bauarten 

  
(1) Bauarten dürfen nur angewendet werden, wenn bei ihrer 
Anwendung die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer In-
standhaltung während einer dem Zweck entsprechenden an-
gemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes 
oder aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften erfül-
len und für ihren Anwendungszweck tauglich sind. 

(1) Bauarten dürfen nur angewendet werden, wenn bei ihrer 
Anwendung die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer In-
standhaltung während einer dem Zweck entsprechenden an-
gemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes 
oder aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften erfül-
len und die Bauarten für ihren Anwendungszweck tauglich 
sind.  

  
(2) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen nach 
§ 85a Abs. 2 Nr. 2 oder Nr. 3 Buchst. a wesentlich abweichen 
oder für die es allgemein anerkannte Regeln der Technik 
nicht gibt, dürfen bei der Errichtung, Änderung und Instand-
haltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn für 
sie 

(2) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen nach 
§ 85a Abs. 2 Nr. 2 oder Nr. 3 Buchst. a wesentlich abweichen 
oder für die es allgemein anerkannte Regeln der Technik 
nicht gibt, dürfen bei der Errichtung, Änderung und Instand-
haltung baulicher Anlagen nur angewendet werden, wenn für 
sie 

  
1. eine allgemeine Bauartgenehmigung durch das Deutsche 

Institut für Bautechnik oder 
1. unverändert 

  
2. eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung durch die 

oberste Bauaufsichtsbehörde  
2. unverändert  

  
erteilt worden ist. § 18 Abs. 2 bis 7 gilt entsprechend.  erteilt worden ist. § 18 ___ gilt entsprechend.  
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(3) Anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmigung genügt 
ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für Bauarten, 
wenn die Bauart nach allgemein anerkannten Prüfverfahren 
beurteilt werden kann. In der Verwaltungsvorschrift nach 
§ 85a werden diese Bauarten mit der Angabe der maßge-
benden technischen Regeln bekannt gemacht. § 19 Abs. 2 
gilt entsprechend. 

(3) Anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmigung genügt 
ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für Bauarten, 
wenn die Bauart nach allgemein anerkannten Prüfverfahren 
beurteilt werden kann. ____ Diese Bauarten werden mit der 
Angabe der maßgebenden technischen Regeln für diese 
Prüfverfahren in der Verwaltungsvorschrift nach § 85a 
Abs. 5 bekannt gemacht. § 19 Abs. 2 gilt entsprechend. 

  
(4) Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Satz 1 nicht zu erwarten 
sind, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzelfall oder 
für genau begrenzte Fälle allgemein festlegen, dass eine 
Bauartgenehmigung nicht erforderlich ist. 

(4) Ist eine Gefährdung im Sinne des § 3 Satz 1 nicht zu er-
warten ___, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde im Einzel-
fall oder für genau begrenzte Fälle allgemein festlegen, dass 
eine Bauartgenehmigung nicht erforderlich ist. 

  
(5) Bauarten bedürfen einer Bestätigung ihrer Übereinstim-
mung mit den Technischen Baubestimmungen nach § 85a 
Abs. 2, den allgemeinen Bauartgenehmigungen, den allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Bauarten oder 
den vorhabenbezogenen Bauartgenehmigungen; als Über-
einstimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich 
ist. § 21 Abs. 2 gilt für den Anwender der Bauart entspre-
chend. 

(5) unverändert 

  
(6) Bei Bauarten, deren Anwendung in außergewöhnlichem 
Maß von der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten 
Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vor-
richtungen abhängt, kann in der Bauartgenehmigung oder 
durch Verordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde vorge-
schrieben werden, dass der Anwender über solche Fachkräf-
te und Vorrichtungen verfügt und den Nachweis hierüber ge-
genüber einer Prüfstelle entsprechend § 24 Satz 1 Nr. 6 zu 
erbringen hat. In der Verordnung können Mindestanforderun-
gen an die Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende 

(6) Bei Bauarten, deren Anwendung in außergewöhnlichem 
Maß von der Sachkunde und Erfahrung der damit betrauten 
Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vor-
richtungen abhängt, kann in der Bauartgenehmigung oder 
durch Verordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde vorge-
schrieben werden, dass der Anwender über solche Fachkräf-
te und Vorrichtungen verfügt und den Nachweis hierüber ge-
genüber einer Prüfstelle entsprechend § 24 Satz 1 Nr. 6 zu 
erbringen hat. In der Verordnung können dazu Mindestanfor-
derungen an die Ausbildung, die durch Prüfung nachzuwei-
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Befähigung und die Ausbildungsstätten einschließlich der An-
erkennungsvoraussetzungen gestellt werden. 

sende Befähigung und die Ausbildungsstätten, einschließlich 
der erforderlichen Voraussetzungen zur Anerkennung als 
Ausbildungsstätte, gestellt werden. 

  
(7) Für Bauarten, die einer außergewöhnlichen Sorgfalt bei 
Ausführung oder Instandhaltung bedürfen, kann in der Bau-
artgenehmigung oder durch Verordnung der obersten Bau-
aufsichtsbehörde die Überwachung dieser Tätigkeiten durch 
eine Überwachungsstelle entsprechend § 24 Satz 1 Nr. 5 
vorgeschrieben werden.“ 

(7) unverändert 

  
6. In der Angabe zu Teil 3 Abschnitt 3 wird das Wort „, Bauar-

ten“ gestrichen. 
6. In __ Teil 3 Abschnitt 3 wird in der Abschnittsüberschrift 

das Wort „, Bauarten“ gestrichen. 
  
7. Nach der Angabe zu Teil 3 Abschnitt 3 werden die folgenden 

§§ 16b und 16c eingefügt: 
7. ____ In Teil 3 Abschnitt 3 werden nach der Abschnitts-

überschrift die folgenden §§ 16b und 16c eingefügt: 
  

„§ 16b „§ 16b 
Allgemeine Anforderungen für die Verwendung von  

Bauprodukten 
Allgemeine Anforderungen an die Verwendung von  

Bauprodukten 
  

(1) Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer 
Verwendung die baulichen Anlagen bei ordnungsgemäßer In-
standhaltung während einer dem Zweck entsprechenden an-
gemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes 
oder aufgrund dieses Gesetzes erfüllen und gebrauchstaug-
lich sind. 

(1) Bauprodukte dürfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer 
Verwendung die bauliche_ Anlage_ bei ordnungsgemäßer In-
standhaltung während einer dem Zweck entsprechenden an-
gemessenen Zeitdauer die Anforderungen dieses Gesetzes 
oder aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften er-
füllt und gebrauchstauglich ist. 
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(2) Bauprodukte, die in Vorschriften anderer Vertragsstaaten 
des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den europäischen 
Wirtschaftsraum genannten technischen Anforderungen ent-
sprechen, dürfen verwendet werden, wenn das geforderte 
Schutzniveau gemäß § 3 Satz 1 gleichermaßen dauerhaft er-
reicht wird. 

(2) Bauprodukte, die den in Vorschriften anderer Vertrags-
staaten des Abkommens ____ über den Europäischen Wirt-
schaftsraum genannten technischen Anforderungen entspre-
chen, dürfen verwendet werden, wenn eine Gefährdung im 
Sinne des § 3 Satz 1 gleichermaßen dauerhaft nicht zu er-
warten ist. 

  
§ 16c § 16c 

Anforderungen für die Verwendung von  
CE-gekennzeichneten Bauprodukten 

Anforderungen an die Verwendung von  
CE-gekennzeichneten Bauprodukten 

  
Ein Bauprodukt, das die CE-Kennzeichnung trägt, darf ver-
wendet werden, wenn die erklärten Leistungen den in diesem 
Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes festgelegten Anforde-
rungen für diese Verwendung entsprechen. Die §§ 17 bis 25 
Abs. 1 gelten nicht für Bauprodukte, die die CE-Kennzeich-
nung aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen.“ 

unverändert 

  
8. § 17 wird wie folgt geändert: 8. § 17 wird wie folgt geändert: 
  

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: a) unverändert 
  

„§ 17  
Verwendbarkeitsnachweise“.  

  
b) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung: b) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung: 

  
„(1) Ein Verwendbarkeitsnachweis (§§ 18 bis 20) ist für ein 
Bauprodukt erforderlich, wenn 

„(1) Ein Verwendbarkeitsnachweis nach den §§ 18 bis 20_ ist 
für ein Bauprodukt erforderlich, wenn 
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1. es keine Technische Baubestimmung und keine allgemein 
anerkannte Regel der Technik gibt, 

1. unverändert 

  
2. das Bauprodukt von einer Technischen Baubestimmung 

(§ 85a Abs. 2 Nr. 3) wesentlich abweicht oder 
2. das Bauprodukt von einer Technischen Baubestimmung 

nach § 85a Abs. 2 Nr. 3_ wesentlich abweicht oder 
  
3. eine Verordnung nach § 84 Abs. 4a es vorsieht. 3. unverändert 

  
(2) Ein Verwendbarkeitsnachweis ist nicht erforderlich für ein 
Bauprodukt, 

(2) unverändert 

  
1. das von einer allgemein anerkannten Regel der Technik 

abweicht oder 
 

  
2. das für die Erfüllung der Anforderungen dieses Gesetzes 

oder aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften 
nur eine untergeordnete Bedeutung hat. 

 

  
(3) Die Technischen Baubestimmungen nach § 85a enthalten 
eine nicht abschließende Liste von Bauprodukten, die keines 
Verwendbarkeitsnachweises nach Absatz 1 bedürfen.“ 

(3) unverändert 

  
c) Die Absätze 4 bis 7 werden aufgehoben. c) unverändert 

  
9. In § 18 Abs. 1 wird nach dem Wort „erteilt“ die Angabe „unter 

den Voraussetzungen des § 17 Abs. 1“ eingefügt und die An-
gabe „§ 3 Abs. 2“ durch die Angabe „§ 16b Abs. 1“ ersetzt. 

9. unverändert 

  
10. § 19 wird wie folgt geändert: 10. § 19 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
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„(1) Bauprodukte, die nach allgemein anerkannten Prüf-
verfahren beurteilt werden, bedürfen anstelle einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Dies wird mit der 
Angabe der maßgebenden technischen Regeln in den 
Technischen Baubestimmungen nach § 85a bekanntge-
macht.“ 

„(1) Bauprodukte, die nach allgemein anerkannten Prüf-
verfahren beurteilt werden, bedürfen anstelle einer allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses. Dies wird mit der 
Angabe der maßgebenden technischen Regeln in den 
Technischen Baubestimmungen nach § 85a bekannt ge-
macht.“ 

  
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

  
aa)  In Satz 1 wird die Angabe „§ 25 Satz 1 Nr. 1“ durch 

die Angabe „§ 24 Satz 1 Nr. 1“ und die Angabe „§ 3 
Abs. 2“ durch die Angabe „§ 16b Abs. 1“ ersetzt. 

aa)  unverändert 

  
bb)  Satz 2 erhält folgende Fassung: bb)  unverändert 

  
„§ 18 Abs. 2 und 4 bis 7 gilt entsprechend.“  

  
cc)  In Satz 3 wird die Angabe „§ 25 Satz 1 Nr. 1“ durch 

die Angabe „§ 24 Satz 1 Nr. 1“ ersetzt. 
cc)  In Satz 3 Halbsatz 1 wird die Angabe „§ 25 Satz 1 

Nr. 1“ durch die Angabe „§ 24 Satz 1 Nr. 1“ ersetzt. 
  
11. § 20 wird wie folgt geändert: 11. unverändert 
  

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:  
  

„Mit Zustimmung der obersten Bauaufsichtsbehörde dür-
fen unter den Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 im Einzel-
fall Bauprodukte verwendet werden, wenn ihre Verwend-
barkeit im Sinne des § 16b Abs. 1 nachgewiesen ist.“  

 

  
b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1“ durch die Angabe 

„§ 3 Satz 1“ ersetzt. 
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12. Die §§ 21 bis 25 erhalten folgende Fassung: 12. Die §§ 21 bis 25 erhalten folgende Fassung: 
  

„§ 21 „§ 21 
Übereinstimmungsbestätigung Übereinstimmungsbestätigung 

  
(1) Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer Überein-
stimmung mit den Technischen Baubestimmungen nach 
§ 85a Abs. 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassun-
gen, den allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder 
den Zustimmungen im Einzelfall; als Übereinstimmung gilt 
auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist. 

(1) unverändert 

  
(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch Über-
einstimmungserklärung des Herstellers (§ 22). 

(2) Die Bestätigung der Übereinstimmung erfolgt durch Über-
einstimmungserklärung des Herstellers nach § 22_. 

  
(3) Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch 
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstim-
mungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben. 

(3) unverändert 

  
(4) Das Ü-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Bei-
packzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies 
Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer 
Anlage zum Lieferschein anzubringen. 

(4) unverändert 

  
(5) Ü-Zeichen aus anderen Ländern und aus anderen Staaten 
gelten auch im Land Sachsen-Anhalt. 

(5) unverändert 
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§ 22 § 22 
Übereinstimmungserklärung des Herstellers Übereinstimmungserklärung des Herstellers 

  
(1) Der Hersteller darf eine Übereinstimmungserklärung nur 
abgeben, wenn er durch werkseigene Produktionskontrolle 
sichergestellt hat, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt 
den maßgebenden technischen Regeln, der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsicht-
lichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall ent-
spricht.  

unverändert 

  
(2) In den Technischen Baubestimmungen nach § 85a, in den 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, in den allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen oder in den Zustim-
mungen im Einzelfall kann eine Prüfung der Bauprodukte 
durch eine Prüfstelle vor Abgabe der Übereinstimmungserklä-
rung vorgeschrieben werden, wenn dies zur Sicherung einer 
ordnungsgemäßen Herstellung erforderlich ist. In diesen Fäl-
len hat die Prüfstelle das Bauprodukt daraufhin zu überprü-
fen, ob es den maßgebenden technischen Regeln, der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bau-
aufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall 
entspricht. 

 

  
(3) In den Technischen Baubestimmungen nach § 85a, in den 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen oder in den Zu-
stimmungen im Einzelfall kann eine Zertifizierung vor Abgabe 
der Übereinstimmungserklärung vorgeschrieben werden, 
wenn dies zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Herstel-
lung eines Bauproduktes erforderlich ist. Die oberste Bauauf-
sichtsbehörde kann im Einzelfall die Verwendung von Bau-
produkten ohne Zertifizierung gestatten, wenn nachgewiesen 
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ist, dass diese Bauprodukte den technischen Regeln, Zulas-
sungen, Prüfzeugnissen oder Zustimmungen nach Absatz 1 
entsprechen. 

  
(4) Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bedür-
fen nur einer Übereinstimmungserklärung nach Absatz 1, so-
fern nichts anderes bestimmt ist. 

 

  
§ 23 § 23 

Zertifizierung Zertifizierung 
  

(1) Dem Hersteller ist ein Übereinstimmungszertifikat von ei-
ner Zertifizierungsstelle nach § 24 zu erteilen, wenn das Bau-
produkt 

unverändert 

  
1.  den Technischen Baubestimmungen nach § 85a Abs. 2, 

der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allge-
meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis oder der Zustim-
mung im Einzelfall entspricht und 

 

  
2.  einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer 

Fremdüberwachung nach Maßgabe des Absatzes 2 unter-
liegt. 

 

  
(2) Die Fremdüberwachung ist von Überwachungsstellen 
nach § 24 durchzuführen. Die Fremdüberwachung hat regel-
mäßig zu überprüfen, ob das Bauprodukt den Technischen 
Baubestimmungen nach § 85a Abs. 2, der allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen 
Prüfzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht. 
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§ 24 § 24 
Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen 

  
Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann eine natürliche oder 
juristische Person als 

Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann eine natürliche oder 
juristische Person als 

  
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher 

Prüfzeugnisse (§ 19 Abs. 2), 
1. Prüfstelle für die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher 

Prüfzeugnisse nach § 19 Abs. 2_, 
  
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor Ab-

gabe der  Übereinstimmungserklärung (§ 22 Abs. 2), 
2. Prüfstelle für die Überprüfung von Bauprodukten vor Ab-

gabe der  Übereinstimmungserklärung nach § 22 Abs. 2_, 
  
3. Zertifizierungsstelle (§ 23 Abs. 1), 3. Zertifizierungsstelle nach § 23 Abs. 1_, 
  
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung (§ 23 

Abs. 2), 
4. Überwachungsstelle für die Fremdüberwachung nach 

§ 23 Abs. 2_, 
  
5. Überwachungsstelle für die Überwachung nach § 16a 

Abs. 7 und § 25 Abs. 2 oder 
5. unverändert 

  
6. Prüfstelle für die Überprüfung nach § 16a Abs. 6 und § 25 

Abs. 1 
6. unverändert 

  
anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach ih-
rer Ausbildung, Fachkenntnis, persönlichen Zuverlässigkeit, 
ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewähr dafür 
bieten, dass diese Aufgaben den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entsprechend wahrgenommen werden und wenn sie 
über die erforderlichen Vorrichtungen verfügen. Satz 1 ist 
entsprechend auf Behörden anzuwenden, wenn sie aus-
reichend mit geeigneten Fachkräften besetzt und mit den er-
forderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind. Die Anerken-

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschäftigten nach ih-
rer Ausbildung, Fachkenntnis, persönlichen Zuverlässigkeit, 
ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewähr dafür 
bieten, dass diese Aufgaben den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entsprechend wahrgenommen werden, und wenn 
sie über die erforderlichen Vorrichtungen verfügen. Satz 1 ist 
entsprechend auf Behörden anzuwenden, wenn sie aus-
reichend mit geeigneten Fachkräften besetzt und mit den er-
forderlichen Vorrichtungen ausgestattet sind. Die Anerken-
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nung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen 
anderer Länder gilt auch im Land Sachsen-Anhalt. 

nung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen 
anderer Länder gilt auch im Land Sachsen-Anhalt. 

  
§ 25 § 25 

Besondere Sachkunde- und Sorgfaltsanforderungen Besondere Sachkunde- und Sorgfaltsanforderungen 
  

(1) Bei Bauprodukten, deren Herstellung in außergewöhn-
lichem Maß von der Sachkunde und Erfahrung der damit be-
trauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen 
Vorrichtungen abhängt, kann in der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch 
Verordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde bestimmt 
werden, dass der Hersteller über solche Fachkräfte und Vor-
richtungen verfügt und den Nachweis hierüber gegenüber ei-
ner Prüfstelle nach § 24 Satz 1 Nr. 6 zu erbringen hat. In der 
Verordnung können Mindestanforderungen an die Ausbil-
dung, die durch Prüfung nachzuweisende Befähigung und die 
Ausbildungsstätten einschließlich der Anerkennungsvoraus-
setzungen gestellt werden. 

(1) Bei Bauprodukten, deren Herstellung in außergewöhn-
lichem Maß von der Sachkunde und Erfahrung der damit be-
trauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen 
Vorrichtungen abhängt, kann in der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder durch 
Verordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde bestimmt 
werden, dass der Hersteller über solche Fachkräfte und Vor-
richtungen verfügt und den Nachweis hierüber gegenüber ei-
ner Prüfstelle nach § 24 Satz 1 Nr. 6 zu erbringen hat. In der 
Verordnung können dazu Mindestanforderungen an die Aus-
bildung, die durch Prüfung nachzuweisende Befähigung und 
die Ausbildungsstätten, einschließlich der erforderlichen Vo-
raussetzungen zur Anerkennung als Ausbildungsstätte, 
gestellt werden. 

  
(2) Für Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigen-
schaften oder ihres besonderen Verwendungszwecks einer 
außergewöhnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instand-
haltung oder Reinigung bedürfen, kann in der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall 
oder durch Verordnung der obersten Bauaufsichtsbehörde 
die Überwachung dieser Tätigkeiten durch eine Überwa-
chungsstelle nach § 24 Satz 1 Nr. 5 vorgeschrieben werden, 
soweit diese Tätigkeiten nicht bereits durch die Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 erfasst sind.“ 

(2) unverändert 
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13. In § 50 Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1“ durch die Angabe 
„§ 3 Satz 1 Halbsatz 1“ ersetzt. 

13. unverändert 

  
14. § 52 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 14. § 52 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
  

a) Satz 3 erhält folgende Fassung: a) Nach Satz 2 werden folgende neue Sätze 3 und 4 ein-
gefügt: 

  
„Er oder sie hat die zur Erfüllung der Anforderungen die-
ses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erlassener 
Vorschriften erforderlichen Nachweise und Unterlagen zu 
den verwendeten Bauprodukten und den angewandten 
Bauarten zu erbringen und bereitzuhalten.“ 

„Er oder sie hat die zur Erfüllung der Anforderungen die-
ses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erlassener 
Vorschriften erforderlichen Nachweise und Unterlagen zu 
den verwendeten Bauprodukten und den angewandten 
Bauarten zu erbringen und bereitzuhalten._ 

  
b) Nach Satz 3 wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: __________ 

  
„Werden Bauprodukte verwendet, die die CE-Kennzeich-
nung nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, ist 
die Leistungserklärung bereitzuhalten.“ 

_Werden Bauprodukte verwendet, die die CE-Kennzeich-
nung nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, ist 
die Leistungserklärung bereitzuhalten.“ 

  
 b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 5. 
  

c) Nach dem neuen Satz 4 wird folgender Satz 5 eingefügt: c) In____ Satz 5 werden die Wörter „Er oder sie“ durch 
die Wörter „Der Bauherr oder die Bauherrin“ ersetzt. 

  
„Der Bauherr oder die Bauherrin hat vor Baubeginn den 
Namen des Bauleiters oder der Bauleiterin und während 
der Bauausführung einen Wechsel dieser Person unver-
züglich der Bauaufsichtsbehörde schriftlich mitzuteilen.“ 

________ 

  
d) Der bisherige Satz 4 wird Satz 6. d) unverändert 
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15. § 54 Abs.1 wird wie folgt geändert: 15. unverändert 
  

a) Satz 2 erhält folgende Fassung:  
  

„Er oder sie hat die zur Erfüllung der Anforderungen dieses 
Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erforderlichen 
Nachweise und Unterlagen zu den verwendeten Bauproduk-
ten und den angewandten Bauarten zu erbringen und auf der 
Baustelle bereitzuhalten.“ 

 

  
b) Nach Satz 2 wird folgender Satz 3 angefügt:  

  
„Bei Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung nach der 
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungser-
klärung bereitzuhalten.“ 

 

  
16. § 66 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 16. unverändert 
  

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1“ durch die Angabe 
„§ 3 Satz 1“ ersetzt. 

 

  
b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs. 3 Satz 4“ durch die 

Angabe „§ 85a Abs. 1 Satz 4“ ersetzt. 
 

  
17. § 75 wird wie folgt geändert: 17. unverändert 
  

a) In Absatz 5 Satz 4 wird die Angabe „§ 3 Abs. 1“ durch die 
Angabe „§ 3 Satz 1 Halbsatz 1“ ersetzt. 

 

  
b) In Absatz 8 wird die Angabe „§ 80 Abs. 1 und 4“ durch die 

Angabe „§ 80 Abs. 1, 4 und 5“ ersetzt. 
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18. In § 77 wird die Angabe „§ 22“ durch die Angabe „§ 21“ er-
setzt. 

18. unverändert 

  
19. § 78 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 3 und 4 erhält folgende Fassung: 19. § 78 Abs. 1 Satz 2 Nrn. 3 und 4 erhält folgende Fassung: 
  

„3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011 keine CE-Kennzeichnung oder 
entgegen § 21 kein Ü-Zeichen tragen, oder 

„3. unverändert 

  
4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der 

CE-Kennzeichnung oder dem Ü-Zeichen (§ 21 Abs. 3) ge-
kennzeichnet sind.“ 

4. Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der 
CE-Kennzeichnung oder dem Ü-Zeichen nach § 21 
Abs. 3_ gekennzeichnet sind.“ 

  
20. § 80 wird wie folgt geändert: 20. § 80 wird wie folgt geändert: 
  

a) In Absatz 4 wird nach dem Wort „Bauprodukten,“ die An-
gabe „in die CE-Kennzeichnungen und Leistungserklärun-
gen nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011,“ eingefügt. 

a) unverändert 

  
b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

  
„(5) Die Bauaufsichtsbehörde soll, soweit sie im Rahmen der 
Bauüberwachung Erkenntnisse über Rechtsverstöße gegen 
die Verordnung (EU) 305/2011 erlangt, diese der für die 
Marktüberwachung zuständigen Stelle mitteilen.“ 

„(5) Die Bauaufsichtsbehörde soll, soweit sie im Rahmen der 
Bauüberwachung Erkenntnisse über Rechtsverstöße gegen 
die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 erlangt, diese der für die 
Marktüberwachung zuständigen Stelle mitteilen.“ 

  
21. § 83 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 21. § 83 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
  

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 17 Abs. 4 bis 6“ durch 
die Angabe „§ 16a Abs. 4, § 25“ und nach der Angabe 
„§ 84 Abs. 1 bis 3“ die Angabe „und 4a“ eingefügt. 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 17 Abs. 4 bis 6“ durch 
die Angabe „§ 16a Abs. 6, § 25“ ersetzt und wird nach 
der Angabe „§ 84 Abs. 1 bis 3“ die Angabe „und 4a“ einge-
fügt. 
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b) In Nummer 8 wird die Angabe „§ 22 Abs. 4“ durch die An-

gabe „§ 21 Abs. 3“ ersetzt. 
b) unverändert 

  
c) In Nummer 9 wird die Angabe „§ 17 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1“ 

durch die Angabe „§ 21 Abs. 3“ ersetzt. 
c) unverändert 

  
d) In Nummer 10 wird die Angabe „§ 21“ durch die Angabe 

„§ 16a“ und die Wörter „allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassung, allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder 
Zustimmung im Einzelfall“ werden durch die Wörter „Bau-
artgenehmigung oder allgemeines bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis für Bauarten“ ersetzt. 

d) __ Nummer 10 erhält folgende Fassung: 
 
„10. Bauarten entgegen § 16a ohne Bauartgenehmigung 

oder allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für 
Bauarten anwendet,“. 

  
e) In Nummer 11 wird die Angabe „§ 52 Abs. 1“ durch die 

Angabe „§ 52 Abs. 1 Satz 1, 2, 4 und 5“ und die Angabe 
„§ 54 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 54 Abs. 1 Satz 1 und 2“ 
ersetzt.  

e) In Nummer 11 wird die Angabe „§ 52 Abs. 1“ durch die 
Angabe „§ 52 Abs. 1 Satz 1 bis 3 sowie 5 und 6“ und die 
Angabe „§ 54 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 54 Abs. 1 
Satz 1 und 2“ ersetzt.  

  
22. § 84 wird wie folgt geändert: 22. § 84 wird wie folgt geändert: 
  

a) In Absatz 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 die Angabe „§ 3 
Abs. 1 und 2“ durch die Angabe „§ 3 Satz 1, § 16a Abs. 1 
und § 16b Abs. 1“ ersetzt. 

a) unverändert 

  
b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

  
aa)  In Nummer 1 wird im Satzteil vor Buchstabe a nach 

den Wörtern „Zuständigkeit für die“ die Angabe „vor-
habenbezogene Bauartgenehmigung nach § 16a 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und den Verzicht darauf im Einzel-
fall nach § 16a Abs. 4 sowie die“ eingefügt.  

aa)  In Nummer 1 werden im Satzteil vor Buchstabe a 
nach den Wörtern „Zuständigkeit für die“ die Wörter 
„vorhabenbezogene Bauartgenehmigung nach § 16a 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und den Verzicht darauf im Einzel-
fall nach § 16a Abs. 4 sowie die“ eingefügt.  



21 
 

  
bb)  In den Nummern 2 und 4 wird jeweils die Angabe 

„§ 25“ durch die Angabe „§ 24“ ersetzt.  
bb)  unverändert 

  
c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 

  
„(4a) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Ver-
ordnung bestimmen, dass für bestimmte Bauprodukte und 
Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach anderen 
Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser Anfor-
derungen §§ 16a Abs. 2 und § 17 bis 25 ganz oder teil-
weise anwendbar sind, wenn die anderen Rechtsvorschrif-
ten dies verlangen oder zulassen.“ 

„(4a) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, 
durch Verordnung zu bestimmen, dass für bestimmte 
Bauprodukte und Bauarten, auch soweit sie Anforderun-
gen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen, hin-
sichtlich dieser Anforderungen §_ 16a Abs. 2 und die 
§§ 17 bis 25 ganz oder teilweise anwendbar sind, wenn 
die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zu-
lassen.“ 

  
23. Nach § 85 wird folgender § 85a eingefügt: 23. Nach § 85 wird folgender § 85a eingefügt: 
  

„§ 85a „§ 85a 
Technische Baubestimmungen Technische Baubestimmungen 

  
(1) Die Anforderungen nach § 3 können durch Technische 
Baubestimmungen konkretisiert werden. Die Technischen 
Baubestimmungen sind zu beachten. Dies gilt insbesondere 
für Regeln zur Barrierefreiheit. Von den in den Technischen 
Baubestimmungen enthaltenen Planungs-, Bemessungs- und 
Ausführungsregelungen kann abgewichen werden, wenn mit 
einer anderen Lösung in gleichem Maße die Anforderungen 
erfüllt werden und in der Technischen Baubestimmung eine 
Abweichung nicht ausgeschlossen ist; § 16a Abs. 2, § 17 
Abs. 1 und § 66 Abs. 1 bleiben unberührt. 

(1) Die Anforderungen nach § 3 werden durch erforderliche 
Technische Baubestimmungen konkretisiert. Die Technischen 
Baubestimmungen sind zu beachten. Dies gilt insbesondere 
für Regeln zur Barrierefreiheit. Von den in den Technischen 
Baubestimmungen enthaltenen Planungs-, Bemessungs- und 
Ausführungsregelungen kann abgewichen werden, wenn mit 
einer anderen Lösung in gleichem Maße die Anforderungen 
erfüllt werden und in der Technischen Baubestimmung eine 
Abweichung nicht ausgeschlossen ist. § 16a Abs. 2, § 17 
Abs. 1 und § 66 Abs. 1 finden Anwendung. 
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(2) Die Konkretisierungen können durch Bezugnahmen auf 
Fundstellen technischer Regeln oder auf andere Weise erfol-
gen, insbesondere in Bezug auf: 

(2) Die Konkretisierungen im Sinne des Absatz 1 können 
durch Bezugnahmen auf Fundstellen technischer Regeln o-
der auf andere Weise erfolgen, insbesondere in Bezug auf: 

  
1. bestimmte bauliche Anlagen oder ihre Teile, 1. unverändert 
  
2. die Planung, Bemessung und Ausführung baulicher Anla-

gen und ihrer Teile, 
2. unverändert 

 3. unverändert 
3. die Leistung von Bauprodukten in bestimmten baulichen 

Anlagen oder ihren Teilen, insbesondere: 
 

  
a) Planung, Bemessung und Ausführung baulicher Anla-

gen bei Einbau eines Bauprodukts, 
 

  
b) Merkmale von Bauprodukten, die sich für einen Ver-

wendungszweck auf die Erfüllung der Anforderungen 
nach § 3 Satz 1 auswirken, 

 

  
c) Verfahren für die Feststellung der Leistung eines Bau-

produktes im Hinblick auf Merkmale, die sich für einen 
Verwendungszweck auf die Erfüllung der Anforderun-
gen nach § 3 Satz 1 auswirken,  

 

  
d) zulässige oder unzulässige besondere Verwendungs-

zwecke, 
 

  
e) die Festlegung von Klassen und Stufen in Bezug auf 

bestimmte Verwendungszwecke, 
 

  
f) die für einen Bestimmten Verwendungszweck anzuge-

bende oder erforderliche und anzugebende Leistung in 
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Bezug auf ein Merkmal, das sich für einen Verwen-
dungszweck auf die Erfüllung der Anforderungen nach 
§ 3 Satz 1 auswirkt, soweit vorgesehen in Klassen und 
Stufen, 

  
4. die Bauarten und die Bauprodukte, die nur eines allge-

meinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses nach § 16a 
Abs. 3 und § 19 Abs. 1 bedürfen, 

4. unverändert 

  
5. Voraussetzungen zur Abgabe der Übereinstimmungser-

klärung für ein Bauprodukt nach § 22 und 
5. unverändert 

  
6. die Art, den Inhalt und die Form technischer Dokumenta-

tion. 
6. unverändert 

  
(3) Die Technischen Baubestimmungen sollen nach den 
Grundanforderungen gemäß Anhang I der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 gegliedert sein. 

(3) unverändert 

  
(4) Die Technischen Baubestimmungen enthalten die in § 17 
Abs. 2 genannte Liste. 

(4) Die Technischen Baubestimmungen enthalten die in § 17 
Abs. 3 genannte Liste. 

  
(5) Das Deutsche Institut für Bautechnik macht nach Anhö-
rung der beteiligten Kreise im Einvernehmen mit der obersten 
Bauaufsichtsbehörde zur Durchführung dieses Gesetzes und 
aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften die Tech-
nischen Baubestimmungen nach Absatz 1 als Verwaltungs-
vorschrift bekannt. Die nach Satz 1 bekannt gemachte Ver-
waltungsvorschrift gilt als Verwaltungsvorschrift des Landes 
Sachsen-Anhalt, soweit die oberste Bauaufsichtsbehörde 
keine abweichende Verwaltungsvorschrift erlässt.“ 

(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde macht nach Anhö-
rung der beteiligten Kreise, insbesondere der fachlich be-
rührten Verbände, Vereine, Kammern und Einrichtungen, 
durch das Deutsche Institut für Bautechnik zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes und aufgrund dieses Gesetzes erlas-
sener Vorschriften die Technischen Baubestimmungen ____ 
als Verwaltungsvorschrift im Ministerialblatt für das Land 
Sachsen-Anhalt öffentlich bekannt. Bei der Bekanntma-
chung kann hinsichtlich ihres Inhalts auf die Fundstelle 
verwiesen werden.“ 
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24. § 87 wird wie folgt geändert: 24. § 87 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
  

„(1) Die Verwendung des Ü-Zeichens auf Bauprodukten, 
die die CE-Kennzeichnung aufgrund der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 tragen, ist mit dem Inkrafttreten des Geset-
zes zur Änderung der Bauordnung des Landes Sachsen-
Anhalt nicht mehr zulässig. Sind bereits in Verkehr ge-
brachte Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung aufgrund 
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, mit dem  
Ü-Zeichen gekennzeichnet, verliert das Ü-Zeichen mit 
dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung der Bau-
ordnung des Landes Sachsen-Anhalt seine Gültigkeit.“ 

„(1) Die Verwendung des Ü-Zeichens auf Bauprodukten, 
die die CE-Kennzeichnung aufgrund der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 tragen, ist ab dem 15. Oktober 2016 nicht 
mehr zulässig. Sind bereits in Verkehr gebrachte Baupro-
dukte, die die CE-Kennzeichnung aufgrund der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011 tragen, mit dem Ü-Zeichen ge-
kennzeichnet, verliert das Ü-Zeichen ab dem 15. Oktober 
2016 seine Gültigkeit.“ 

  
b) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 ange-

fügt: 
b) Nach Absatz 3 werden folgende Absätze 4 und 5 ange-

fügt: 
  

„(4) Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung der 
Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt für Bauarten er-
teilte allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen oder Zu-
stimmungen im Einzelfall gelten als Bauartgenehmigung 
nach § 16a Abs. 2 fort. 

„(4) Bis zum Ablauf des 14. Oktober 2016 für Bauarten 
erteilte allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen oder Zu-
stimmungen im Einzelfall gelten als Bauartgenehmigung 
nach § 16a Abs. 2 fort. 

  
(5) Bestehende Anerkennungen als Prüf-, Überwachungs- 
und Zertifizierungsstellen bleiben in dem bis zum Inkraft-
treten des Gesetzes zur Änderung der Bauordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt geregelten Umfang wirksam. Vor 
dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung der Bau-
ordnung des Landes Sachsen Anhalt gestellte Anträge 
gelten als Anträge nach diesem Gesetz.“ 

(5) Bestehende Anerkennungen von Prüf-, Überwa-
chungs- und Zertifizierungsstellen bleiben in dem bis zum 
Ablauf des 14. Oktober 2016 geregelten Umfang wirk-
sam. Bis zum Ablauf des 14. Oktober 2016 gestellte An-
träge auf Anerkennung von Prüf-, Überwachungs- und 
Zertifizierungsstellen gelten als Anträge nach § 24 in 
Verbindung mit § 84 Abs. 4 Nr. 4 in der ab 15. Oktober 
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2016 geltenden Fassung fort.“ 
  

§ 2 § 2 
Inkrafttreten ________________ 

  
Dieses Gesetz tritt am 15. Oktober 2016 in Kraft. Dieses Gesetz tritt am 15. Oktober 2016 in Kraft. 
 


